
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Selektionsrichtlinien 
für die  

Saison 2025/2026 
 

BSV-Juniorinnen- und Junioren-Kader  

Ski Alpin 
 
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die männliche Form verwendet. 
 
 

1. Allgemeine Informationen und Bestimmungen 
1.1. Die Selektionskommission verpflichtet sich, die Selektion objektiv nach den jeweils geltenden 

Selektionskriterien vorzunehmen. 

1.2. Der BSV kann die Selektionen über die Aufnahme in einen BSV-Kader erst nach den Selektionen von Swiss-
Ski bzw. NLZ-Ost vornehmen. 

1.3. Die Selektionskommission bestehend aus dem BSV Chef Alpin, den Cheftrainern BSV-JUN und den 6 
Trainern/Sportverantwortlichen unserer RLZ.  Die Selektionen müssen vom BSV-Vorstand bestätigt 
werden, der ein Vetorecht besitzt. 

1.4. Verletztenstatus: Verletzte Athleten im U16- oder Junioren-Alter können gemäss Verletztenstatus (FIS-
Reglement / WR-Swiss-Ski) selektioniert werden. 

1.5. Die Selektion von Athleten U21 ist nur durch die Selektionskommision möglich. 

1.6. Nach dem endgültigen Selektionsentscheid werden aktuelle und neue BSV-Athleten von ihren 
verantwortlichen Trainern informiert.  

1.7. Über allfällige Wiedererwägungsanträge gegen einen Selektionsentscheid entscheidet der Vorstand des 
BSV abschliessend. Wiedererwägungsanträge sind innerhalb von 14 Tagen nach Veröffentlichung der 
Selektion schriftlich und begründet per Einschreiben an den Bündner Skiverband einzureichen. 

 

2.  Zusätzliche Bedingungen für eine BSV-Kaderselektion 
2.1. Die Kaderselektion wird erst mit der Unterzeichnung der BSV-Athletenvereinbarung gültig. 

2.2. Das soziale Umfeld (Schule, Lehrbetrieb etc.) und die persönliche Planung (Freizeit, Ferien) sind so zu 
organisieren, dass dem vom Trainer festgelegten Trainingsprogramm lückenlos gefolgt werden kann. 
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3.  Selektionsperiode & Listen für Selektion 
3.1. Es werden nur die Resultate der aktuellen Saison (November bis April) berücksichtigt. 

3.2. Folgende Listen werden für die Selektion berücksichtigt: 
 

U16 Athleten 
 

JUN-Athleten 

§ Ranglisten BSV Raiffeisen Rennen § BRACK.CH Swiss Cup Gesamtwertung 

§ Ranglisten IR-Ost Rennen § FIS-Punkteliste berechnet durch Swiss-Ski 

§ Nationale Sunrise Jugend Cup Gesamtwertung § Athletenbeurteilung gemäss Richtlinien Swiss-
Ski 

§ Technikbewerb BSV oder IRO  
§ Kantonale und nationale Stärkeliste (PISTE)  

3.3. U16 Damen können durch Selektionsentscheid von Swiss Ski in das NLZ Ost selektioniert werden. (Gemäss 
Selektionskriterien Swiss-Ski). Für die Männer U16 besteht diese Möglichkeit nicht. 

 

4. Selektionskriterien BSV  
Athleten, die die nachfolgend aufgeführten Selektionskriterien erfüllen, werden für die Selektion in das 
BSV-Kader berücksichtigt: 

4.1.  Selektionskriterien U16 
Kriterium 1: (Wettkampfresultat) 
§ Swiss-Ski Sunrise Jugend Cup Schlusswertung  

• Frauen U16  Top 25 
• Männer U16  Top 30  

§ Bei Interregionalen Rennen (IRO) an 3 verschiedenen IRO-Rennen, max. 1 Speedresultat 
• Frauen U16  Top 3  
• Männer U16  Top 5  

Kriterium 2: 

Die Liste PISTE dient als Grundlage für die Selektion durch die BSV-Selektionskommission   
50 % Wettkampfleistung Swiss-Ski Rennpunkte aus Rangierung: erfolgt nach prozentualer 
Punkteberechnung 

• Nationalen Rennen (SL-GS-SG) (dreifach) 
• IRO-Rennen (SL-GS-SG) (doppelt) 
• BSV-Raiffeisen-Cup-Rennen (SL-GS-SG) (einfach) 

20 % Leistungstests: Swiss-Ski-Powertest (SSPT)  

20 % Technikbeurteilung: Technikbewerb 

10 % Athletenbeurteilung: durch RLZ-Trainer gemäss Richtlinien Swiss-Ski. 

Für alle 4 Bewertungskriterien müssen Resultate vorliegen. 

Athleten, die durch Selektionskommission selektioniert werden, müssen im darauffolgenden Jahr die 
ordentlichen Kaderkriterien erreichen. 

4.2.  Selektionskriterien für Junioren  

Kriterium 1:  
§ BRACK.CH Swiss Cup Gesamtwertung 

• Frauen 1. und 2. FIS Jahr Top 25 
• Männer 1. und 2. FIS Jahr Top 30 
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Kriterium 2:  

§ Kriterien nach FIS-Rangpunkten 
 

BSV-Frauen             
       
U17   SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 
RG-Pkt. 1100 1100 - - 2500 1500 

       
U18  SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 
RG-Pkt. 900 900 - - 2000 1300 

       
U19  SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 

RG-Pkt. 700 700 300 200 1500 1100 

       
BSV-Männer           
       
U17  SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 
RG-Pkt. 1800 1800 - - 4000 2400 

       
U18  SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 

RG-Pkt. 1300 1300 - - 3000 2000 
       

U19  SL  GS SG DH SL&GS TE&SP 

RG-Pkt. 1100 1100 500 400 2400 1800 

4.3. Swiss Ski-Power-Test (SSPT) 
Die Teilnahme an einem Swiss-Ski Power Test (SSPT) - durchgeführt vom BSV oder von Swiss-Ski - ist für 
U16/U18 obligatorisch. 
U21 Athleten, die keinen SSPT machen, können keine Swiss Olympic Card (SOC) erhalten. 
Wer im Herbst nicht am nationalen Test teilnehmen kann, muss den Test im Frühjahr nachholen 
(Aufgebot durch Bereichsleitung Nachwuchs Swiss-Ski). 
 

5.  Athleten des BSV mit ausländischer Nationalität 
Athleten des BSV mit ausländischer Nationalität können in einen BSV-Kader selektioniert werden 
(Entscheid durch die BSV-Selektionskommission). Weitere Voraussetzungen sind: 

• Nachweis, dass der Einbürgerungsprozess eingeleitet wurde. 
• Unterzeichnung der BSV-Ausbildungsvereinbarung. 

 

6.  Schlussbestimmungen 
Dieses Reglement ersetzt das Reglement vom 2024/2025. 
 
 
7013 Domat/Ems, 19.11.2025 
 
 
Bündner Skiverband 
 
 
___________________    ___________________ 
Patrik Wiederkehr    Roland Fuchs 
BSV Vorstand Alpin     BSV Chef Alpin  


